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Spruch der Woche 
Seid ihr bereit zur fünften Jahreszeit? Ob Sonne, 

Schnee oder auch Regen, Fastnacht ist ein wahrer 

Segen, denn jeder darf ein anderer sein, der eine 

groß, der andere klein, der eine laut, der andere 

leise, mit und auch ohne Meise. Total egal hier gilt 

kein Maß, es geht ganz einfach nur um Spaß! 
 

  
 

Gemeindeverwaltung Ahorn 
 

Das Rathaus in Eubigheim ist am 

Dienstag, 13.02.2024 geschlossen. 
 

Anzeigenschluss  

Mitteilungsblatt Nr. 7/2024 

Der Anzeigenschluss für das Mitteilungsblatt 

wird auf Montag, 12.02.2024 vorverlegt. 

 
Sprechstunden: 

Montag – Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr 
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AMTLICHE NACHRICHTEN 
 

Gemeinde 74744 Ahorn Landkreis Main-Tauber 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats 
am 09.06.2024 
 

1. Am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die regelmäßige 
Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt. 

 

In der Gemeinde Ahorn sind dabei insgesamt 12 Gemeinderäte 
auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl stattfindet, sind 
die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen 
und zwar 
 

für den Wohn-
bezirk 

Anzahl der  
zu wählenden  
Gemeinderäte  

Zahl der höchstens 
zulässigen Bewerber 
eines Wahlvorschlags 

Berolzheim 3 4 

Buch 2 3 

Eubigheim 4 4 

Hohenstadt 1 2 

Schillingstadt 2 3 
 

In der Ortschaft Berolzheim sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 8. 
 

In der Ortschaft Buch sind dabei 4 Ortschaftsräte auf  
5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 8. 
 

In der Ortschaft Eubigheim sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 8. 
 

In der Ortschaft Hohenstadt sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 8. 
 

In der Ortschaft Schillingstadt sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 
Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 8. 
 

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für 
diese Wahl(en) frühestens am Tag nach dieser Bekannt-
machung und spätestens am 28.03.2024 bis 18:00 Uhr 
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses - Bür-
germeisteramt, Schloßstraße 24, 74744 Ahorn schriftlich 
einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen 
zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

 

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen einge-
reicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils ge-
sonderte Wahlvorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur 
einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von 
Wahlvorschlägen ist nicht zulässig. 

 

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber 
 

2.2.1 Ortschaften mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern und ohne 
unechte Teilortswahl 
Wahlvorschläge für den/die Ortschaftsrat/-räte der Ort-
schaft(en) Berolzheim, Buch, Eubigheim, Hohenstadt und 
Schillingstadt dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber 
enthalten, wie Ortschaftsräte zu wählen sind. Näheres  
s. Nr. 1. 

 

2.2.2 Gemeinden mit unechter Teilortswahl unabhängig von der 
Einwohnerzahl 
Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die Wohn-
bezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für 
die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, höchstens so 
viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. Nä-
heres s. Nr. 1. 

 

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahl-
vorschläge aufnehmen lassen. 
 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtig-
ten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung 
der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 
20.08.2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Sat-
zung vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher 
Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festle-
gen. 

 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini-
gungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhä-
nger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20.08.2023 
in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden 
Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge 
auf dem Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Ge-
meinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ort-
schaft. 
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigung in einer Ortschaft weniger als drei wahlberech-
tigte Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitgliederver-
sammlung in der Ortschaft nicht aus; die Bewerber für die 
Wahl der Ortschaftsräte dieser Ortschaft können dann in 
einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter der Partei 
oder Wählervereinigung in der Gemeinde gewählt werden. 
Gleiches gilt für den Fall, dass trotz ausreichender Mitglie-
derzahl in der Ortschaft zu einer Mitgliederversammlung 
auf Ortschaftsebene, zu der nach der Satzung der Partei 
oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung 
ordnungsgemäß eingeladen worden ist, weniger als drei 
wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind und die Ver-
sammlung auf Ortschaftsebene deshalb abgebrochen wer-
den muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstellungsver-
fahrens auf Gemeindeebene gelten die entsprechenden in-
ternen Regelungen der Partei/mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigung. 

 

Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtig-
ten Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer 
Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht 
ausreicht, erst möglich, wenn die einberufene Versamm-
lung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene 
abgebrochen werden muss, weil weniger als drei wahlbe-
rechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das 
Bewerberaufstellungsverfahren auf Gemeindeebene ein-
geleitet werden. 

 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemein-
same Wahlvorschläge), können in getrennten Versamm-
lungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen 
oder in einer gemeinsamen Versammlung gewählt werden. 
Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten 
entsprechend. 

 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt 
der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl 
in dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen las-
sen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag 
Bürger der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat 
und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und 
am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung).  
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Nicht wählbar sind Bürger, 
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen; 
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit  
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen; 

• Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union) sind außerdem nicht 
wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfall-
entscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung 
des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, 
die Wählbarkeit nicht besitzen. 

 

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
• den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereini-

gung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung 
keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kenn-
wort enthalten; 

• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der 
Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei 
unechter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Be-
werber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die 
Anschrift in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Be-
werber aufgestellt wurde; 

• bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit 
angegeben werden. 

 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass 
eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordens-
name oder Künstlername angegeben werden. 
Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei un-
echter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufge-
führt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; 
für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen 
werden. 

 

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die 
Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsit-
zenden oder seines Stellvertreters. 

 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. 

 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wähler-
vereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertre-
tungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen 
nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen 
(vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

 

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet 
sein 

 

für die Wahl des Gemeinderats von 10 Personen, die im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unter-
stützungsunterschriften); 

 

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en) 

  Personenzahl 

Ortschaft Berolzheim von 10 

Ortschaft Buch von 10 

Ortschaft Eubigheim von 10 

Ortschaft Hohenstadt von 10 

Ortschaft Schillingstadt von 10 
 

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 

 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvor-
schläge 
• von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind; 
• von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organi-

sierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 
wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvor-
schlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung 
Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehö-
ren. 

 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen 
Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung 
vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder 
wenn der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, 
vom Bürgermeister - Bürgermeisteramt, Schloßstraße 
24, 74744 Ahorn kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die 
Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebenen 
amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforde-
rung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einrei-
chenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort 
der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden 
von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter ver-
merkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) 
bestätigt werden. 

 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, 
müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Un-
terzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, 
die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht be-
freit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müs-
sen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechti-
gung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklä-
rungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i.V. m. Abs. 3 KomWO er-
bringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrrege-
lung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) 
wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verle-
gung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre 
Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft 
haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, müs-
sen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachwei-
sen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend. 

 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge 
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf al-
len Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 
Nr. 4 KomWO). 

 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Be-
werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch 
für gemeinsame Wahlvorschläge. 

 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass 

er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; 
die Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 

• von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattli-
che Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmit-
gliedstaates über die Wählbarkeit; 
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• Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 
Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmun-
gen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder 
vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort 
ihre Hauptwohnung hatten; 

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung 
der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder An-
hängerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss 
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertre-
ter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthal-
ten; außerdem muss sich aus der Niederschrift ergeben, 
ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und 
wie diese von der Versammlung behandelt worden sind. 
Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte 
Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu un-
terzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzen-
den des Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festle-
gung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung durch-
geführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen sie außer-
dem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestim-
mungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
(vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten 
Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der 
in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

• bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer 
Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertre-
ter oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufge-
stellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass 
die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen; die 
Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst er-
folgen. 

 

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als 
Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur Ab-
nahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Ad-
resse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, 
Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen be-
zeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gel-
ten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags 
als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und 
in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
Erklärungen von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die 
Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklä-
rungen und Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch er-
hältlich beim Bürgermeisteramt, Schloßstraße 24, 74744 
Ahorn. 

 

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 

Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die 
Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 
1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre 
(Haupt-) Wohnung haben. 

 

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der 
Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt 
hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeit-
punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem 
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die 
Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit wegge-
zogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesre-
publik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde - 
im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen 
Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versi-
chern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt 
hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzu-
weisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Mo-
naten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde - 
im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen 
am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und - ggf. samt 
der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen - spätestens bis zum Sonntag, 
19.05.2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürger-
meisteramt, Schloßstraße 24, 74744 Ahorn eingehen. 

 

Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält das Bürgermeisteramt, Schloßstraße 24, 
74744 Ahorn bereit. 

 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen;  
§ 30 der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

 
 

Ahorn, den 08.02.2024 
Bürgermeisteramt 
gez. Benjamin Czernin, Bürgermeister 
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Öffnungszeiten Rathaus 
 

Das Rathaus in Eubigheim ist am Dienstag, 13.02.2024 
geschlossen. 
 

 
 

Anzeigenschluss Mitteilungsblatt Nr. 7/2024 
 

Der Anzeigenschluss für das Mitteilungsblatt wird auf 
Montag, 12.02.2024 vorverlegt. 
 

 
 

Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 
 

Am Sonntag, den 09.06.2024 werden neben den Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments und den Kreisrä-
ten des Main-Tauber-Kreises auch die neuen Gemeinde- 
und Ortschaftsräte/innen gewählt. Kommunalwahlen wer-
den in ihrer Bedeutung oft unterschätzt: Gerade in den 
kommunalen Gremien kann der Bürger aktiv auf die Ent-
wicklung einer Gemeinde einwirken. Das Amt des Ge-
meinde- und/oder Ortschaftsrats bietet vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten. 
Wer Interesse hat, sich als Kandidat zur Verfügung zu 
stellen, wendet sich bitte bei allgemeinen Fragen (z.B. Vo-
raussetzung Wählbarkeit, Ablauf der Sitzungen) an die 
Gemeindeverwaltung Ahorn, Frau Johanna Scherer, Tel. 
06296/9202-11 oder E-Mail scherer@ahorn.eu oder bei 
Fragen zu den Aufgaben als Gemeinde-, Ortschaftsrat, 
Gemeinderätin, Ortschaftsrätin an folgende Ansprech-
partner: 
 

Berolzheim: Ortsvorsteher Klaus Häffner,  
 Tel. 06296 / 1308 
Buch: Ortsvorsteher Harald Honeck,  
 Tel. 09340 / 1399 
Eubigheim: Ortsvorsteher Bernhard Offner  
 Tel. 06296 / 7119722 
Hohenstadt: Ortsvorsteher Rudolf Bock,  
 Tel. 06296 / 516 
Schillingstadt: Ortsvorsteher Peter Loschek,  
 Tel. 07930 / 9920260 
 

 
 

Bürgerversammlung zur Kommunalwahl  
in Berolzheim 
 

Am Donnerstag, 15.02.2024 findet um 19:00 Uhr im Ver-
einssaal eine Bürgerversammlung statt. 
 

TAGESORDNUNG: 
1. Kandidatenaufstellung für die Ortschaftsratswahl, 

Bürgerliste 
2. Benennung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl  
 

Alle Bürgerinnen und Bürger von Berolzheim sind hierzu 
herzlich eingeladen und ich bitte um zahlreiche Teil-
nahme. 
 

gez. Klaus Häffner, Ortsvorsteher 
 

Die Termine in den anderen Ortsteilen werden noch 
bekanntgegeben. 
 

 
 

Sprechstunden der Kreisbaumeisterin 
 

Die nächste Sprechstunde von Kreisbaumeisterin Simone 

Neckermann findet am Donnerstag, 22.02.2024 im Rat-
haus in Eubigheim (Besprechungszimmer OG) statt.  
Wenn Sie Fragen bezüglich eines Bauvorhabens haben, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin.  
 

Tel. 06296 9202-10, Email info@ahorn.eu. 
 

 
Aufstellungsbeschluss für die 2. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Boxberg /Ahorn 
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Boxberg / Ahorn hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 29.01.2024 im Rathaus Boxberg den Auf-
stellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für die 2. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes Boxberg-Ahorn ge-
fasst.  
Einbezogen in das Plangebiet ist  
➢ die Gemarkungsfläche der Gemeinde Ahorn mit den 

Ortsteilen Berolzheim, Buch, Eubigheim, Hohenstadt 
und Schillingstadt sowie 

➢ die Gemarkungsfläche der Stadt Boxberg mit den Stadt-
teilen Angeltürn, Bobstadt, Boxberg, Epplingen, Kupp-
richhausen, Lengenrieden, Oberschüpf, Schwabhau-
sen, Schweigern, Uiffingen, Unterschüpf, Windischbuch 
und Wölchingen.  

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird dieser Beschluss hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.  
 
 

INFO - SERVICE 
 

 

FAMILIENNETZWERK  
BOXBERG - AHORN 
 

Rathaus Eubigheim 
Sitzungssaal, OG 
 

Sprechstunde Koordination Familiennetzwerk 
Wann: jeden Dienstag von 10:30 bis 12:00 Uhr 
 jeden Donnerstag von 14:00 bis 15:00 Uhr 
 Weitere Termine sind auf Anfrage möglich. 
Kontakt: franziska.schindler@diakonie.ekiba.de 
 Tel. 07930 990103,  0171 9122586 
 

Sprechstunde Allgemeine Sozialberatung: 
Wann: jeden ersten Donnerstag im Monat  
 von 15:00 bis 16:30 Uhr 
 Weitere Termine sind auf Anfrage möglich. 
Kontakt: renate.geiger@diakonie.ekiba.de,  07931 4816980 
 

Erziehungsberatung: Termine sind derzeit nur auf Anfrage möglich. 
Jelisa Brunner (j.brunner@caritas-tbb.de, Tel. 09341 92201024) 
 

Schwangerschafts- u. Schwangerschaftskonflikberatung 

Termine sind derzeit nur auf Anfrage möglich. Andrea Hausch  
(andrea.hausch@diakonie.ekiba.de, Tel. 07931 4816980) 
 
 

Auch Beratungen mit den Kooperationspartnern finden entsprechend 
den Aushängen sowie nach Vereinbarung vor Ort statt. Die Kontakt-
daten und Sprechzeiten der Kooperationspartner finden Sie auf den 
aktuellen Aushängen vor Ort sowie auf der Internetseiten des Diako-
nischen Werkes im Main-Tauber-Kreis (www.diakonie-tbb.de) u. der 
Gemeinde Ahorn (https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-woh-
nen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn). 
 

 

Veranstaltungen Familiennetzwerk Boxberg - Ahorn: 
 

➢ Treff Tisch Boxberg jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
➢ Spieletreff für Familien am 03.03.2024 
 

Hinweise zu Veranstaltungen des Familiennetzwerks fin-
den Sie ebenfalls auf den o.g. Internetseiten.  
   

 

mailto:scherer@ahorn.eu
mailto:info@ahorn.eu
mailto:franziska.schindler@diakonie.ekiba.de
mailto:renate.geiger@diakonie.ekiba.de
http://www.diakonie-tbb.de/
https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn
https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn
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Kühlgerätesammlung in der Gemeinde Ahorn 
Nächster Termin:  22.02.2024  –  Sammlung Ortsteile 
 

Jeder Haushalt kann einmal im Jahr seine Kühlgeräte von 

der Gemeindeverwaltung abholen lassen. Die Kühlgeräte 

müssen am Tag der Abholung ab 8 Uhr am Grundstück 

bereitstehen. Sie werden durch den Bauhof abgeholt.  

 
Anmeldung mit folgenden Angaben bis 16.02.2024:  

Vorname, Nachname, Anschrift, Telefon/Email  

an Email: info@ahorn.eu  oder  Fax: 06296/9202-20 
   
 

 

Information, Beratung 

und Auskunft über 

 Renten 
 Medizinische Rehabilitation 
 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  
 Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner 
 Versicherungsfragen 

Datum: Mittwoch, 28.02.2024 

Uhrzeit: 08:30 – 12:00 Uhr / 13:00 – 15:30 Uhr 

Ort: Rathaus Ahorn-Eubigheim 

Zimmer: Rathaussaal (Erdgeschoss) 

Terminvereinbarung unter: 09341 / 9217-0 
Halten Sie ihre Sozialversicherungsnummer bereit. 

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis/Reisepass, 
Ihre Versicherungsunterlagen u. Schreibmaterial mit. 

 
 

VERANSTALTUNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kappeobend Rothausch Berlsche  

am 10.02.2024 
 

Wie jedes Jahr der gleiche Reim,  

uns geht er auch schon langsam auf den Leim! 
 

Das alte Jahr ist kaum vorbei, 

da wird’s schon närrisch heijaei. 
 

Drum auf ins Rothausch all ihr Jecken, 

Ihr braucht euch jetzt nicht mehr zu verstecken. 
 

Um 19.59 Uhr öffnen sich die Pforten, 

für Kappenträger aller Sorten. 
 

Für 2,50 € gibt’s die Getränke, 

billiger wär nur verschenke! 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@ahorn.eu
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Boachscheißerle Helau! 
 

Liebe Kinder, ob groß oder klein,  
der Faschingsdienstag naht - ist das nicht fein? 
 

Wir laden euch, eure Familie und Freunde ein 
beim Eubigheimer Kinderfasching am 13.02.2024  
unser Gast zu sein. 
Der Umzug beginnt am Schloss um 12.49 Uhr  
mit lautem Geschrei 
und nach dem Eintreffen in der Halle die Narretei. 
 

Die Freude ist bestimmt riesengroß, 
denn jedes Kind erhält beim Umzug ein Los. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Das KiFa-Orgateam 
Simone, Silvana, Beate, Jeanine, 
Sophia, Nora, Marie und Lionel 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEUES AUS AHORN 
 

 

 

Ortsverband Ahorn informiert  
 
 

Unsere Hauptversammlung mit Wahlen findet am Sams-
tag, den 24.02.2024 im Sportheim in Eubigheim statt. Be-
ginn 15:00 Uhr. Hierzu sind alle Mitglieder mit Partner herz-
lich eingeladen (Tagesordnung folgt.) 
 

Um das anschließende Essen planen zu können bitten wir 
um Anmeldung bis 17.02.2024 bei Gretl Rückert, Tel. 
06296/220 oder Gebhard Wrana, Tel. 06296/490. Über 
zahlreiche Anmeldungen freut sich die Vorstandschaft. 
   

 

BEROLZHEIM 
 

 

SV Berolzheim  
 

Am Faschingssonntag, den 11.02.2024, hat 
das Sportheim des SV Berolzheim ab 16:11 
Uhr geöffnet. Für euer leibliches Wohl ist mit 
halben Hähnchen und Wurstsalat bestens  
gesorgt.  
 

Wir freuen uns auf euer Kommen und ein gemütliches Bei-
sammensein. 
 

Hähnchen können auch abgeholt werden. Dazu einfach ins 
Sportheim kommen oder die Bestellung ab 16:11 Uhr unter 
der Telefonnummer 06296/567 (Sportheim) aufgeben. 
    

 
 

BUCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUBIGHEIM 
 

 

Generalprobe Kinderfasching 
 

Liebe Akteure des Kinderfaschings, unsere General-

probe findet am Samstag, 10.02.2024, statt.  

Wir beginnen um 10:00 Uhr.  
 

Viele Grüße Das KiFa-Orgateam 
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Dorfverein Eubigheim e.V. 
 
 

SCHMUDO 2024 !!! 
 

Am Donnerstag, den 08.02.2024 wollen wir ab 18 Uhr in 
die heiße Phase der diesjährigen Faschingssaison starten. 
 

Neben dem üblichen Getränkeangebot wird es auch einen 
kleinen Imbiss geben. 
 

Wir freuen uns auf tolle Kostüme, sowie auch kleine lustige 
Beiträge aus euren Reihen. Ob kleine Bütt, Gesangsein-
lage oder sonstige närrische Darbietungen. Fast alles ist er-
laubt!  
 

Feiert mit uns in die närrischen Tage! 
 

Wir freuen uns auf Euch.   
 

Das Thekenteam Simone, Christiane und Elmar  
      

 
 

Kolping-Gruppenstunde 
 

Hallo liebe Kinder, 
 

Am kommenden Freitag, den 09.02.2024 findet um 17:30 
Uhr unsere Kolping-Faschingsfeier im Katholischen Pfarr-
saal statt. Ob Cowboy, Prinzessin oder Pirat, wir hoffen ihr 
habt tolle Verkleidungen parat :)  
 

Wir freuen uns auf euch. Eure Gruppenstundenleiter 
 

 
 

Generalprobe der Eubemer Boachscheißer 
 

Am Sonntag, 11.02.2024, findet ab 14:00 Uhr die General-
probe der Eubemer Boachscheißer für den Rosenmontags-
ball in der Halle statt, zu der wir unsere Senioren wieder 
gerne willkommen heißen. 
 

Die Boachscheißer 
 

 
 

SCHULNACHRICHTEN 
 

Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim 
Tag der offenen Tür 
Die Schulleitung u. das Kollegium des Deutschorden-Gymna-
siums Bad Mergentheim laden alle Kinder der vierten Grund-
schulklassen mit ihren Eltern ein, sich am Tag der offenen 
Tür, am Mittwoch, den 28.02.2024, über die Schule zu infor-
mieren. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr in der Aula des Deutsch-
orden-Gymnasiums. Im Anschluss an die Begrüßung durch die 
Schulleitung erhalten die Grundschulkinder Einblicke in einige 
Fächer u. Arbeitsgemeinschaften der Schule - anfassen u. mit-
machen ausdrücklich erwünscht. Die Eltern u. Erziehungsbe-
rechtigten werden währenddessen über die möglichen Wege 
zum Abitur am Deutschorden-Gymnasium sowie über Ange-
bote, die über den Unterricht hinausgehen, informiert. Raum für 
Fragen gibt es zu jeder Zeit. Für das leibliche Wohl wird in einer 
kleinen Pause gesorgt sein. Die Informationsveranstaltung en-
det gegen 19:30 Uhr. Über das zahlreiche Erscheinen interes-
sierter Gäste freut sich die gesamte Schulgemeinschaft des 
Deutschorden-Gymnasiums! 
Anmeldetermine 
Schülerinnen u. Schüler der Klassen 4 der Grundschulen kön-
nen von Dienstag, den 05.03.2024 bis Donnerstag, den 
07.03.2024 jeweils von 7:30 Uhr - 17:00 Uhr sowie Freitag, 
den 08.03.2024 von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr im Sekretariat für 
die Aufnahme in die Klasse 5 des Gymnasiums angemeldet 
werden. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, die An-
meldung persönlich vorzunehmen u. folgende Unterlagen mit-
zubringen: Grundschulempfehlung (Blatt 3 zur Anmeldung 

an der weiterführenden Schule), Formular für die Anmeldung 
(Blatt 4 zur Anmeldung an der weiterführenden Schule), Ge-
burtsurkunde, Impfbuch bzw. Nachweis über Masern-
schutz, Schülerinnen u. Schüler aus Bayern benötigen zu-
sätzlich die Zwischeninformation zum aktuellen Leis-
tungsstand, Passbild (für alle Fahrschülerinnen u. Fahrschü-
ler), Sorgerechtsbeschluss (falls erforderlich), ggf. den bereits 
ausgefüllten Aufnahme-Antrag (siehe Homepage). 
 

Best Of Musikprofil am Eckenberg-Gymnasium 
Am vergangenen Donnerstag hieß es wieder Bühne frei für 
ausgewählte musikalische Talente des Eckenberg-Gymnasi-
ums aus dem Musikprofil sowie dem Leistungsfach Musik. 
Zahlreiche Zuhörer kamen u. freuten sich auf einen besonde-
ren Konzertabend im Kleinformat. Zu den einzelnen Beiträgen 
gab es im Vorfeld im Rahmen einer Konzerttournee ein Quiz 
für die zuhörenden Klassen u. für die Gewinner Gutscheine für 
die schuleigene Cafeteria. Auch das Konzertpublikum knobelte 
über den Fragen, schließlich hatten sogar mehrere Personen 
alle Antworten richtig u. erhielten von der Musikfachschaft ein 
Freigetränk bei der Bewirtung, die vom Förderverein des 
Eckenberg-Gymnasiums unter neuer Führung durch die neue 
Vorsitzende Ute Herrmann mit Team angeboten wurde. Das 
Programm präsentierte einen Querschnitt von Barockzeit über 
die Romantik bis hin zum Popsong. Die Mitwirkenden waren: 
Elias Boschmann (Klavier, Kl. 9), Sarah Haiml (Querflöte, Kl. 
10), Kristian Koppányi (Violoncello, JS 1), Zoe Hügel (Gesang, 
JS 2) sowie Larissa Reisch (Klavier, JS 2). Bei der Tournee 
wirkte Daniel Heß (Trompete, JS 2) ebenfalls mit, fiel allerdings 
krankheitsbedingt beim Konzertabend leider aus. Die Beglei-
tung übernahmen Nikola Irmai-Koppányi u. István Koppányi, 
die Vorbereitung der Veranstaltung lag in den Händen der 
Fachbereichsleiterin Carolin Mohr. Das nächste musikalische 
Highlight am Eckenberg-Gymnasium wirft bereits seine Schat-
ten voraus: Das Abiturientenkonzert findet am Mittwoch, den 
28.02.2024, um 17:30 Uhr in der kleinen Aula statt. 
 
 

BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Rettungsdienst  112 

Polizei: Notruf 

Polizeirevier Tauberbischofsheim 

110 

09341 810 

Allgemeiner Notdienst 
Caritas-Krankenhaus, Uhlandstr. 7,  
97980 Bad Mergentheim 
Samstag, Sonntag/Feiertage 9-22 Uhr 

116 117 

Kinderärztlicher Notfalldienst 
Caritas-Krankenhaus, Uhlandstr. 7,  
97980 Bad Mergentheim 

Samstag, Sonntag/Feiertage 9-20 Uhr 

116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117 

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 120 120 00 

Giftnotruf 0761 19240 

Apotheken-Notdienst (www.aponet.de) 0800 0022833 

Sozialstation 07930 990099 

Hospizgruppe 
Die Hospizgruppe unterstützt u. be-
gleitet Sterbende u. ihre Angehörigen 

06291 415116 

Netze BW Stromstörungen 
kostenlose Störungsnummer 

www.netze-bw.de/stoerungsmeldung 

0800 3629-477  
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Kabel BW  (Unitymedia) 
www.unitymedia.de  

0711 54888150 

Telefonseelsorge, Arbeitskreis Le-
ben Lichtblick - TAK (12 Cent pro Min.) 

0700 11224477 

Interventions- u. Beratungsstelle 
Frauen helfen Frauen 

0178-4663454 
Notfallhandynummer 

Bauhof  Notdienst am Wochenende 06296 / 9202-21 

 

DANKSAGUNG 
 

 

Der Gesangverein „Frohsinn“ Buch am Ahorn   
trauert um 

Hedwig Weißschädel 
Jahrzehntelang hat sie unseren Verein im Alt mit 
ihrer Stimme unterstützt. Auch als passives Mit-

glied war sie weiterhin am Vereinsgeschehen inte-
ressiert und blieb uns freundschaftlich verbunden. Dank-
barkeit erfüllt uns wenn wir an die Zeit des Miteinanders 
zurückdenken. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ahorn-Buch, im Februar 2024 

Karl-Heinz Spiesberger       Gudrun Schmitt 

 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE 
 

Donnerstag, 08.02.2024 
18.30 Uhr  Lengenrieden: Hl. Messe, Kerzenweihe und Blasius-

segen (P. Mateusz) 
Freitag, 09.02.2024 
18.00 Uhr  Berolzheim: Rosenkranz 
18.30 Uhr  Berolzheim: Hl. Messe (P. Mateusz) 
Samstag, 10.02.2024 
09.00 Uhr  Angeltürn: Hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen, 

24-Stunden-Anbetung (P. Mateusz) 
17.30 Uhr  Boxberg: Beichtgelegenheit (P. Bernard) 
18.30 Uhr  Kupprichhausen: Hl. Messe (P. Bernard) 
18.30 Uhr  Schillingstadt: Hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasius- 

segen (P. Mateusz) 
Sonntag, 11.02.2024 
09.00 Uhr  Angelt: Hl. Messe, 24-Stunden-Anbetung (P. Bernard) 
09.00 Uhr  Boxberg: Hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen  

(P. Mateusz) 
10.30 Uhr  Eubigheim: Hl. Messe (P. Bernard) 
10.30 Uhr  Windischbuch: Hl. Messe (P. Mateusz) 
Montag, 12.02.2024 
18.30 Uhr  Angeltürn: Schwesternkapelle: Hl. Messe (P. Bernard) 
Dienstag, 13.02.2024 
18.30 Uhr  Schweigern: Hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen 

(P. Mateusz) 
18.30 Uhr  Uiffingen: Hl. Messe (P. Bernard) 
Mittwoch, 14.02.2024, Aschermittwoch 
15.00 Uhr  Berolzheim: Rosenkranz 
17.30 Uhr  Unterschüpf: Ewige Anbetung 
18.30 Uhr  Untersch: Hl. Messe u. Ascheausteilung (P. Mateusz) 
18.00 Uhr  Schillingstadt: Rosenkranz 
18.30 Uhr  Schillingstadt: Hl. Messe und  

Donnerstag, 15.02.2024 
15.30 Uhr  Boxberg: Haus im Umpfertal: Hl. Messe (P. Mateusz) 
18.30 Uhr  Eubigheim: Kreuzwegandacht 
18.30 Uhr  Lengenr.: Hl. Messe u. Ascheausteilung (P. Bernard) 
 
Beerdigungsbereitschaft 
Im seelsorgerlichen Notfall (z.B. im Sterbefall/Krankensalbung) er-
reichen Sie einen der Priester unter der Nummer 0175 – 7327560 
 

Beichtangebote: 
Boxberg:   immer samstags 17.30 Uhr – 18.00 Uhr 
Berolzheim:  am 1. u. 3. Freitag im Monat 17.30 Uhr – 17.50 Uhr  
Eubigheim:  immer samstags vor der Vorabendmesse 
 

Pfarrbüro Boxberg  
Das Pfarramt Boxberg ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Di, Mi, Fr   10.00 Uhr – 12.00 Uhr Do   14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Gerne können Sie aber auch Ihre Messintentionen telefonisch unter 
Tel. 07930/ 3 91 zu den Bürozeiten bestellen. 
In der Zeit vom 09. - 16.02.2024 bleibt das Pfarrbüro geschlossen! 
 

24-Stunden-Anbetung 
Am Samstag, 10.02.2024 beginnt um 9.00 Uhr die 24-Stunden-An-
betung in Angeltürn. Wenn Sie eine Gebetszeit übernehmen möch-
ten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 07930/391. Vielen Dank! 
 

Knallvergnügt – die Familienshow mit Daniel Kallauch  
Am Freitag, 08.03.2024 um 17 Uhr in der Turn- u. Festhalle in Ober-
lauda. Daniel Kallauch ist ein Meister der Kinderunterhaltung. Seine 
Lieder sind bundesweit durch den Kinderkanal bekannt geworden. 
Sie werden in Schulen, Kirchen u. Kindergärten gerne gesungen. Mit-
machlieder u. verrückte Geschichten mit Spaßvogel Willibald begeis-
tern seit Langem das nachwachsende Publikum. Der dreifache Vater 
mit den roten Schuhen ist ein ‚Kinderversteher‘. Er verbreitet gute 
Laune u. lässt alle mit einem Augenzwinkern wissen: Jeder Mensch 
ist ein Volltreffer! Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro u. an der 
Tageskasse 15 Euro (Eltern zahlen den Kinderpreis). Der Vorverkauf 
findet unter anderem im Pfarrbüro Lauda (Pfarrstr. 8), im Pfarrbüro 
Boxberg (Kurpfalzstr. 11) und online unter www.cvents.eu statt.  
 
 

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE 
 

BUCH 
 

Sonntag, 11.02.2024 
09.30 Uhr Gottesdienst in Brehmen (Pfarrstüble) 
10.30 Uhr Gottesdienst in Buch 
Sie sind herzlich eingeladen! 
 

Kirchenkaffee am 18.02.2024 
Herzlich eingeladen sind Sie zum Kirchenkaffee am 18.02.2024! 
Nach dem Gottesdienst im Pfarrstüble freuen wir uns an Kaffee & 
Keks und haben noch Zeit zum Plaudern. 
 

Grenzen achten - vor Missbrauch schützen 
Am Dienstag, 12.03.2023 findet im Pfarrhaus Buch eine "Alle-Ach-
tung"-Schulung durch die Evangelische Bezirksjugend statt. (Eine 
solche Schulung zum Thema "Grenzen achten - vor Missbrauch 
schützen" ist für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden ab 16 Jahren, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, verpflichtend.) Anmel-
dung für diesen Abend, der von 17 Uhr bis 22 Uhr dauern wird, bei 
Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de 
 

http://www.unitymedia.de/
mailto:Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de
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Herausforderung Mannsein: Hütte Bodensee 
Von Zeit zu Zeit ist es gut, auf dem Lebensweg zu überprüfen, ob 
es stimmig ist, da, wo ich gerade stehe: Im Beruf, in der Familie u. 
Partnerschaft, mit Freunden, mit meiner Leichtigkeit u. Freude am 
Dasein. Wir wollen dieser Frage nachspüren u. in Berührung brin-
gen mit Kräften von Spiritualität u. Natur u. der tragenden u. ferudi-
gen Energie einer Gruppe von Männern, die gemeinsam aufbricht. 
Unterstützt wird der Weg durch: Die Einfachheit u. Schönheit unse-
rer Hütte in einem Naturschutzgebiet am Bodensee: Der weite Blick 
bis in die Alpen, die Nähe zum Wasser, die Feuerstelle, das große 
u. unberührte Gelände ermöglichen eine neue Perspektive auf das 
eigene Leben. Die klare u. einfache Spiritualität des Sonnenge-
sangs von Franz von Assisi: Wir erleben die erneuernde Kraft der 
Elemente, eine kleine Visionssuche, das Geheimnis von Feuer u. 
Nacht, die lösende Energie des Wassers, den Zauber der Morgen-
dämmerung. Kosten: 80€. Wann: Fr., 12.07., 18 Uhr bis So., 14.07., 
13 Uhr/ Ort: Bodensee, Schiener Berg, Nähe Gaienhofen/ Leitung: 
Peter Strass, Stadtkämmerer, Coach, Mühlstetten; Philipp Gärtner, 
Umweltdezernent, Männergruppenleiter, Konstanz/ Information: 
Martin Leberecht: martin.leberecht@ekiba.de, 0174/344 2666 
 

Segelfreizeit 
Gemeinsam segeln, gemeinsam kochen, gemeinsam leben u. da-
bei den Kräften u. der Vielfalt der Natur unmittelbar begegnen: Der 
Zeilklipper Gouwzee ist einer der komfortabelsten auf den nieder-
ländischen Gewässern - trotzdem wird es eher "Abenteuer" als 
"Kreuzfahrt"      vom 25.08. - 30.08.2024 mit den Skippern Steffie 
u. Evert für alle, die sich eine Auszeit mit Reduzierung auf das We-
sentliche gönnen wollen, Erwachsene 430€, Kinder & Jugendliche 
bis 25 Jahre 380€; Anmeldung bei Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de 
 

EUBIGHEIM UND HOHENSTADT 
 

Sonntag, 11.02.2024 
10.00 Uhr Gottesdienst in Eubigheim, Einführung von Kristina 
 Künzel-Uhl in das Amt als Kirchengemeinderätin 
11.00 Uhr Gottesdienst in Hohenstadt 
Die Kollekte ist für die Unterstützung der badischen Posaunenar-
beit bestimmt.  
 
 

Kirchentreff Hohenstadt-Eubigheim-Hirschlanden 
 

Herzliche Einladung zum Kirchentreff, um miteinander Rückschau zu 
halten u. vor allem gemeinsam die nächsten Treffen zu planen u. fest-
zulegen, in gemütlicher Atmosphäre mit Tee, Säften u. „Fastenbier“. 
 

Freitag, 16.02.2024 um 19.30 Uhr  
im Gemeindehaus Hirschlanden 

 

Wer Bilder hat von den bisherigen Aktionen darf diese gerne mitbrin-
gen, sowie Vorschläge u. Ideen für die Zukunft. Zu Beginn möchte 
ich über die aktuelle Fastenaktion unserer Kirche informieren u. die 
sogenannten „Hungertücher“ der Kath. Kirche vorstellen. 
 

Auf einen schönen Abend miteinander freue ich mich, 
Ihr Gemeindediakon Mario Miceli 
 

 

SCHILLINGSTADT 
 

Sonntag, 11.02.2024 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Windischbuch 
10.00 Uhr Kindergottesdienst im DGH Schwabhausen 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Schwabhausen 
Sonntag, 18.02.2024 
09.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus in Schillingstadt 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Windischbuch 
 

 
 
 

 

SONSTIGE INFORMATIONEN 
 

 

 
 
 
 

 

Am Valentinstag (Aschermittwoch), 14.02.2024  
haben wir von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr  
für Sie geöffnet.   
 

Ihr Blumenparadies Rammelt Team 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mediothek Boxberg: 
 

Am Rosenmontag u. Faschingsdienstag bleibt die Mediothek Boxberg ge-
schlossen. Am Donnerstag, den 15.02.2024 ist von 11 - 16 Uhr u. am Freitag, 
den 16.02.2024 von 14 - 18 Uhr geöffnet. 
 

Um auf die neue Suchmaschine (Webopac) der Mediothek Boxberg zu kom-
men, wählen sie bitte folgenden Weg: 
Startseite der Homepage Boxberg - Leben und Wohnen - Bildung u. Betreu-
ung - Mediothek, dann folgen sie dem Link, der in der Mitte oder rechts an-
gegeben ist. Sie sind auf dem Webpoac, hier können Sie recherchieren, ihr 
Benutzerkonto verwalten und die Onleihe HN Franken nutzen, auch wichtige 
Infos rund um die Mediothek finden sie hier.  
 

Lustige Faschingstage wünscht Ihre Mediothek Boxberg 
 

 

mailto:martin.leberecht@ekiba.de
mailto:Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de
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  Finanzamt Tauberbischofsheim  
  mit Außenstelle Bad Mergentheim 
 

 

Ausbildungsplätze im mittleren Dienst und Studien-
plätze im gehobenen Dienst in der Steuerverwaltung 
 

(Einstieg: September 2024 mittlerer Dienst / Oktober 
2024 u. März 2025 gehobener Dienst) 
 

Das Finanzamt Tauberbischofsheim bietet Ausbildungsplätze 
im mittleren Dienst u. Studienplätze im gehobenen Dienst in der 
Steuerverwaltung an. Das Angebot richtet sich an junge Men-
schen, die sich insbesondere für Wirtschaft, Recht u. Finanzen 
interessieren. 
 

Die Ausbildung zum Finanzwirt/ zur Finanzwirtin dauert nach 
Erwerb der mittleren Reife zwei Jahre. Acht Monate entfallen 
auf die fachtheoretische Ausbildung im Bildungszentrum in 
Schwäbisch Gmünd oder Freiburg; 16 Monate läuft die berufs-
praktische Ausbildung im Finanzamt. Die Ausbildung schließt 
mit der Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst u. der Berufs-
bezeichnung „Finanzwirt/in“ ab. 
 

Das praxisorientierte duale Studium im gehobenen Dienst fin-
det an der Hochschule für öffentliche Verwaltung u. Finanzen in 
Ludwigsburg statt u. dauert drei Jahre. 21 Monate davon sind 
Fachstudien, die in vier Abschnitte aufgeteilt sind. Dazwischen 
lernen die Studierenden in insgesamt 15 Monaten die prakti-
sche Seite im Finanzamt kennen u. können ihr Wissen gleich in 
der Praxis anwenden. Das Studium schließt mit der Laufbahn-
prüfung für den gehobenen Dienst u. der Verleihung des Hoch-
schulgrades „Bachelor of Laws“ ab. 
 

Während der gesamten Ausbildung im mittleren Dienst werden 
ca. 1.300 € pro Monat an Vergütung bezahlt. Die Studienvergü-
tung im gehobenen Dienst beträgt monatlich ca. 1.350 €. 
 

Telefonisch stehen die Ausbildungsleiterin, Frau Wagner, Tel.-
Nr. 09341/804-241, u. die Geschäftsstellenleiterin des Finanz-
amts Tauberbischofsheim, Frau Achstetter, Tel.-Nr. 09341/804-
402 zur Verfügung. 
 

Online-Bewerbung und mehr Infos unter  
www.steuer-kann-ich-auch.de  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.was-gibts-zu-glotzen.de/
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Die Mediothek Boxberg zeigt die Ausstellung: 
„Narren-Vadder Biehler, Bocknarren, Buchfink und Narrhalla“.  
 

Die Streifzüge durch die Boxberger Faschingswelt sind zu sehen während 
der Öffnungszeiten der Mediothek im Januar-Februar 2024.  
Montag  11:00 – 16:00 Uhr Dienstag 10:00 – 14:00 Uhr 
Donnerstag  11:00 – 16:00 Uhr Freitag 15:00 – 18:00 Uhr 
 

 
 

Musikverein Umpfertal e.V. Boxberg  
 

Nächste Proben:  
 

MB: Wir proben am Freitag, 09.02.2024 um 18:00 Uhr im Proberaum.  
JK: Die Probe am Samstag, 10.02.2024 entfällt. 
GBO: Gesamtprobe am Freitag, 09.02.2024 um 19:30 Uhr. 
 

Fasching: 
 

Bocknarrenschlagen: Sonntag, 11.02.2024 um 14:45 Uhr, Treffpunkt am 
Sportheim Boxberg.  
Umzug: Wir treffen uns am Dienstag, 13.02.2024 um 13:45 Uhr am Bahnhof 
in Wölchingen. 
 

Jahreshauptversammlung des Musikverein Umpfertal e.V. Boxberg  
 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Musikvereins Umpfertal e. V. 
Boxberg findet am Sonntag, 17.03.2024 um 18:00 Uhr im Proberaum, Kur-
pfalzstraße 47, in Boxberg statt. Vorgesehene Tagesordnung:   
 

1. Begrüßung  
2. Totengedenken   
3. Ehrungen  
4. Bericht des 1. Vorsitzenden  
5. Berichte der Dirigenten  
6. Bericht des Jugendleiters  
7. Bericht des Kassiers  
8. Bericht der Kassenprüfer  
9. Entlastung des Vorstandes  
10. Wahlen  
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge. 
 

Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins herzlich einge-
laden. Wünsche und Anträge sind bis zum 10.03.2024 schriftlich beim 1. Vor-
sitzenden Josef Knoblauch einzureichen.  
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Saxophonorchester Kloster Schöntal 

WIR SUCHEN DICH! 
Du spielst Saxophon oder Bassklarinette auf einem  
guten Niveau? Dann bist du bei uns richtig. 
 

Wir proben einmal monatlich von 9:30 bis ca. 13:30 Uhr 
in Kloster Schöntal. 
 

Interesse? Dann melde dich bei Marcel und Simon bis 
zum 25.02.24 unter info@saxemble.de. 
 

 
 

Informationsfahrt vom Maschinenring Tauberfranken in die 
Rhön am Samstag, 09.03.2024 
 

Erleben Sie einen interessanten Tag auf der Frühlingsmesse der Volker 
Landgraf GmbH in Ostheim v. d. Rhön. Schlendern Sie durch die große 
Landmaschinenausstellung u. genießen Sie Kesselfleisch zum Mittagessen. 
Zudem werden wir die Salzburg in Bad Neustadt a. d. Saale mit einer Füh-
rung besichtigen. Der Unkostenbeitrag beträgt 45 € pro Person bei einer Min-
destteilnehmerzahl von 25 Personen. Bei 35 Personen reduziert sich der Un-
kostenbeitrag auf 35 €. Abfahrt 8:00 Uhr am P+R Boxberg. Rückfahrt gegen 
17:00 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 16.02.2024 unter Angabe des voll-
ständigen Namens, Anschrift u. Telefonnummer per Telefon 07930/993980 
oder E-Mail info@mr-tauber-franken.de möglich. 
 

 
Online Veranstaltungsreihe der Berufsberatung: Hilfe, mein Kind 
macht Abi - Online Veranstaltung für Eltern am 22.02.2024 
Wie kann die Studien- u. Berufswahl bei Ihrem Kind gelingen? Wie können 
Eltern ihr Kind in dem Prozess unterstützen? Die Berufs- u. Studienwahl ist 
eine spannende Zeit. Eltern sind die wichtigsten Unterstützer rund um das 
Thema. Doch die Rolle des Ratgebers ist nicht immer einfach. Tanja Zeiner 
u. Claudia Kirchgessner von der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauber-
bischofsheim erläutern Ausbildungs-, Studien u. Überbrückungsmöglichkei-
ten sowie wichtige Bewerbungstermine. Eingeladen sind Eltern, deren Kinder 
sich auf die Fachhochschulreife oder das Abitur vorbereiten. Die Online-Ver-
anstaltung findet am Donnerstag, 22.02.2024 von 18.30 - 19.30 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter: https://eveeno.com/nextlevel. Die 
Veranstaltung findet online mit einem kostenlosen, gut zu bedienenden Tool 
statt. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smart-
phone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der 
Anmeldebestätigung mitgeteilt. Tipp: Wer einen Beratungstermin bei der Be-
rufsberatung möchte, kann sich per E-Mail Tauberbischofsheim.152-Berufs-
beratung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 
0800 4 5555 00 melden. Die Veranstaltung wird von der Agentur für Arbeit 
im Rahmen der Reihe „Next Level- finde deinen Weg“ durchgeführt.  
Weitere online Termine 2024: 28.03., 18-19 Uhr: StudySearch: Praktische 
Tools für deine erfolgreiche Studienwahl / 23.05., 18-19 Uhr: Schule - Aus-
bildung - Trends / 27.06., 18-19 Uhr: „Irgendwas mit Menschen“ - Vorstellung 
sozialer Ausbildungs- u. Studienberufe 

 
Zwischen Familie, Haushalt u. eigenem Betrieb - Landwirtschaft: 
Fachtagung legt Fokus auf die Vorsorge u. Pflege im Alter 
Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis u. der Verein 
landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber (VLF) laden Landwirtinnen u. 
Landwirte am Dienstag, 20.02.2024 von 13.30 - 17 Uhr zur Fachtagung „Fa-
milie, Haushalt u. Betrieb“ in den Sparkassensaal der Sparkasse Tauberfran-
ken, Härterichstr, 13, in Bad Mergentheim, ein. Im ersten Vortrag beschäftigt 
sich Karin Löffler, Leiterin des Pflegestützpunkts Main-Tauber-Kreis, mit der 
Frage „Was tun, wenn Eltern pflegebedürftig werden?“. Sie wird ausführlich 
u. praxisnah die verschiedenen Leistungen sowie deren Voraussetzungen im 
Pflegefall erläutern, mögliche Handlungsansätze u. deren Verfahrensabläufe 
erläutern u. anschließend Fragen beantworten. „Selbstbestimmt vorsorgen - 
mit Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung u. Patientenverfügung“ lautet 
der Titel des zweiten Vortrags. Thomas Heßdörfer, Geschäftsführer des Be-
treuungsverein der Lebenshilfe mit Sitz in Tauberbischofsheim, wird den Un-
terschied zwischen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung u. Patienten-
verfügung erläutern u. für die Thematik sensibilisieren. Im Anschluss an den  

Vortrag können Fragen gestellt werden. Abschließend wird auf anstehende 
Veranstaltungen u. aktuelle Themen aus dem Landwirtschaftsamt hingewie-
sen. Für die Verpflegung wird ein Kostenbeitrag von drei Euro für Mitglieder 
u. fünf Euro für Nichtmitglieder des VLF Main-Tauber erhoben. Anmeldungen 
werden bis Freitag, 16.02.2024 unter der Telefonnummer 07931/4827-6307 
oder per E-Mail an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (bitte Veran-
staltungstitel im „Betreff“ angeben) entgegengenommen. 
 
Denkmalschutzpreis für private Eigentümer ausgeschrieben 
Der Schwäbische Heimatbund u. der Landesverein Badische Heimat lo-
ben zum 38. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg aus. Die-
ser stellt die denkmalgerechte Erhaltung u. Neunutzung historischer 
Gebäude in den Mittelpunkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit einem 
Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stif-
tung zur Verfügung stellt. Bewerben können sich private Eigentümer, bei 
deren Gebäude der Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre 
zurückliegt. Auch beteiligte Architekten u. weitere Experten können bis An-
fang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müssen nicht zwin-
gend unter Denkmalschutz stehen. Der Preis unter der Schirmherrschaft von 
Frau Staatssekretärin Andrea Lindlohr, Ministerium für Landesentwicklung u. 
Wohnen, will die Vielfalt u. Besonderheiten der Baukultur in Baden-Württem-
berg sowie das Engagement zu deren Erhaltung hervorheben u. öffentlich 
würdigen. Die Spanne reicht von mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprä-
genden Bauten des 20. Jahrhunderts. „Die Jury würdigt Maßnahmen, bei de-
nen die historisch gewachsene Gestalt des Gebäudes innen wie außen so 
weit wie möglich bewahrt wurde. Das schließt zukunftsweisende u. beispiel-
hafte Umnutzungen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich denk-
malgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des 
Schwäbischen Heimatbundes u. Mitglied der Fachjury. Neben dem Geldpreis 
erhalten die Preisträger sowie die Architekten u. Restauratoren Urkunden. 
Zudem wird den Eigentümern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude 
überreicht. Bewerbungsschluss ist der 30.04.2024. Weitere Informationen 
sowie die Broschüre mit allen notwendigen Angaben zur Ausschreibung fin-
den sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die öffentliche Preisvergabe fin-
det Anfang 2025 statt. 

 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau 
Damit der neue Schuh nicht drückt 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau 
(SVLFG) gibt Tipps, worauf beim Kauf von Sicherheitsschuhen geach-
tet werden sollte. Klobige, unbequeme Sicherheitsschuhe oder -stiefel ge-
hören längst der Vergangenheit an. Zeitgemäße Modelle bieten Komfort u. 
optimalen Schutz. Für jede Tätigkeit gibt es Sicherheitsschuhwerk in der pas-
senden Ausführung. Für die meisten Arbeiten in der Grünen Branche ist die 
Sicherheitsklasse S3 vorgeschrieben. Wichtig ist, neue Sicherheitsschuhe 
beim Kauf anzuprobieren u. darauf zu achten, dass man sich darin wohlfühlt. 
Wichtige Kriterien sind: Bequemlichkeit; gute Passform; geringes Gewicht; 
gutes Fußbett, dass beim Gehen u. Stehen unterstützt; wasserabweisende 
Materialien, damit Nässe draußen bleibt; atmungsaktive Materialien, die 
Schweiß heraustransportieren; Schutzkappen für die Zehen - geeignet sind 
meistens Kunststoffkappen, sie machen den Schuh leichter u. verformen sich 
nicht; durchtrittsichere, griffige u. saubere Sohlen; je nach Tätigkeit ein min-
destens knöchelhoher Schaft zum Schutz vorm Umknicken. Für Frauen gibt 
es spezielle Modelle. Sie sollten sich nicht mit kleineren Herrengrößen zu-
friedengeben. Wer sich im Fachhandel beraten lässt, ist hier auf der sicheren 
Seite. Sicherheitsschuhe für Diabetiker müssen weitere Anforderungen erfül-
len. Informationen dazu gibt es im Mitgliedermagazin „LSV kompakt“, Aus-
gabe 3/2022, auf den Seiten 8/9 (www.svlfg.de/mediencenter-lsv-kompakt). 
Die SVLFG informiert in Online-Vorträgen darüber, worauf bei der Auswahl 
u. beim Tragen von Sicherheitsschuhen geachtet werden muss. Informatio-
nen zu den Veranstaltungen u. Termine stehen unter www.svlfg.de/online-
vortrag-sicherheitsschuhe. 
 
Übergewicht verursacht gravierende Gesundheitsprobleme 
2022 waren im Main-Tauber-Kreis 6.143 AOK-Versicherte wegen Adipo-
sitas in Behandlung: Starkes Übergewicht - Adipositas - ist eine Zivilisati-
onskrankheit. Sie verursacht auf Dauer Folgeerkrankungen wie Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Probleme oder Schlafapnoe. Der Blutdruck erhöht sich u. das 
Risiko für Gefäßerkrankungen steigt. Dabei gilt: Je ausgeprägter die Adipo-
sitas ist u. je länger sie besteht, desto größer ist das Risiko. Das Robert-
Koch-Institut (RKI) stuft 49 Prozent der Frauen u. 64 Prozent der Männer in 
Deutschland als übergewichtig ein. Erschreckend ist, dass vor allem junge 
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https://eveeno.com/nextlevel
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Erwachsene immer dicker werden: Laut RKI ist jeder dritte Jugendliche über-
gewichtig, mindestens fünf Prozent der Heranwachsenden sind sogar fettlei-
big. Nach einer Forsa-Umfrage vom Mai 2022 u. den Daten der AOK hat sich 
diese Entwicklung während der Corona-Lockdowns noch beschleunigt. 2022 
waren im Main-Tauber-Kreis 6.143 AOK-Versicherte wegen Adipositas beim 
Arzt. Dies entspricht 9,71 Prozent. Die Behandlungszahlen im Landkreis ver-
harren seit Jahren auf hohem Niveau: 2018 waren es 6.358 Personen u. 
2020 insgesamt 6.380. In Baden-Württemberg wurden im Vorjahr 382.682 
AOK-Versicherte wegen erheblichem Übergewicht ärztlich behandelt. Es ist 
davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch bedeutend höher ist, denn 
das RKI kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland etwa 24 % aller Män-
ner u. Frauen stark übergewichtig sind. Ein Indikator für Fettleibigkeit ist der 
Body Mass Index (BMI). Ab einem BMI von 25 spricht man von einer leichten 
Fettleibigkeit, der sogenannten Präadipositas. Bei einem BMI von 30 liegt 
Adipositas vor. Der BMI wird berechnet, indem man das eigene Körperge-
wicht durch das Quadrat seiner Körpergröße in Metern teilt. Der BMI sagt 
allerdings nichts über die Verteilung des Körperfetts aus. Da vermehrtes 
Bauchfett mit einem größeren gesundheitlichen Risiko einhergeht als Fett an 
anderen Körperstellen, wird zusätzlich zum BMI der Bauchumfang bestimmt. 
Ein Bauchumfang – gemessen etwa zwischen Rippenbögen u. Beckenkamm 
– von über 102 Zentimetern bei Männern u. 88 Zentimetern bei Frauen deutet 
auf zu viel Bauchfett hin. Hauptursache für Übergewicht ist oft eine Kombi-
nation aus ungesunden Essgewohnheiten u. mangelnder Bewegung. Dr. Sa-
bine Hawighorst-Knapstein, Ärztin bei der AOK-Baden-Württemberg: „Zur 
Basistherapie bei Adipositas zählen deshalb eine Ernährungsumstellung mit 
Kalorienreduktion u. regelmäßige körperliche Bewegung. Aber ohne die Mit-
wirkung der Betroffenen kann die Behandlung nicht wirksam sein. Denn sie 
erfordert eine dauerhafte Umstellung der Ernährungs- u. Lebensgewohnhei-
ten.“ Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mindestens 150 Minuten 
moderates Training pro Woche. Dabei zähle jede Bewegung, also auch kurze 
Strecken mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Fachkräfte der AOK Heilbronn-
Franken beraten AOK-Versicherte zu allen Fragen der Ernährungsumstel-
lung u. Bewegung kostenfrei. Sie erarbeiten mit Adipositas-Betroffenen ein 

Konzept für eine sogenannte konservative Therapie. Das Essverhalten wird 
analysiert, Ernährungsfehler dabei herausgefiltert u. ein individueller Kost-
plan erstellt, der möglichst viel Rücksicht auf persönliche Vorlieben nimmt. 
Zusätzlich bietet die Gesundheitskasse in der Region ihren Versicherten un-
entgeltliche Kurse, die helfen das Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Ein spe-
zielles sportliches Training unterstützt Betroffene dabei, wieder mobil zu wer-
den u. dadurch mehr Kalorien zu verbrennen. Dabei sollte eine Komponente 
gezieltes Krafttraining sein, weil Muskeln den Grundumsatz erhöhen. Mus-
keln verbrennen mehr Kalorien als Fettpolster, sogar wenn man in Ruhe auf 
dem Sofa sitzt. Infos über Ansprechpartner u. Kurse vor Ort finden Sie 
unter aok.de/pk/bw, Rubrik “Gesundnah“ 
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Telefonverzeichnis Gemeinde Ahorn  
 

 

Zentrale: 06296/9202-0 Fax: 06296/9202-20 E-Mail: info@ahorn.eu 

Homepage: www.ahorn.eu  Mitteilungsblatt: mitteilungsblatt@ahorn.eu  
    

 

Bürgermeister  Benjamin Czernin Tel.: 06296/9202-12 E-Mail: czernin@ahorn.eu  
 

Hauptamtsleiterin Johanna Scherer Tel.: 06296/9202-11 E-Mail: scherer@ahorn.eu  

Hauptamt Jasmin Freitag Tel.: 06296/9202-25 E-Mail: freitag@ahorn.eu  

Haupt- und Bauamt Maria Hofmann 
 Rebekka Hefner 

Tel.: 06296/9202-10 

Tel.: 06296/9202-18 

E-Mail: hofmann@ahorn.eu  
E-Mail: hefner@ahorn.eu  

Bürgerbüro Sigrid Zegowitz 
 Silke Zimmermann 

Tel.: 06296/9202-14 

Tel.: 06296/9202-19 

E-Mail: zegowitz@ahorn.eu  
E-Mail: zimmermann@ahorn.eu  

Standesamt Christel Spiesberger Tel.: 06296/9202-13 E-Mail: spiesberger@ahorn.eu  

Kämmerer Alexander Gramlich Tel.: 06296/9202-26 E-Mail: gramlich@ahorn.eu  

Rechnungsamt Klaus Merkert Tel.: 06296/9202-17 E-Mail: merkert@ahorn.eu  

Gemeindekasse Ronja Kilian Tel.: 06296/9202-16 E-Mail: kilian@ahorn.eu  
 

Bauhofleitung / Klärwärter Heinz Wagner Mobil: 0177/3330459 

Bauhofleitung / Wassermeister Jürgen Hasenfuß Mobil: 0163/7940285 

Bauhof Notdienst am Wochenende Tel.: 06296/9202-21 
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